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Verordnung des Kultusministeriums und des 
Sozialministeriums über die Sportausübung  

(Corona-Verordnung Sport – CoronaVO 
Sport)

Vom 26. November 2021 

Auf Grund von § 21 Absatz 5 Nummer 1 der Corona
Verordnung (CoronaVO) vom 15. September 2021 (GBl. 
S. 794), die zuletzt durch Verordnung vom 23. November 
2021 (notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungs
gesetzes und abrufbar unter https://www.badenwuert
temberg.de/coronaverordnung) geändert worden ist, 
wird verordnet:

§ 1

Anwendungsbereich

Alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sport
stätten sowie Tanz und Ballettschulen und ähnliche Ein
richtungen sowie die für die temporäre Ausübung von 
Sport genutzten Räumlichkeiten oder Orte dürfen zum 
Trainings und Übungsbetrieb sowie für Wettkampfver
anstaltungen und sonstige Veranstaltungen (Sportaus
übung) nach Maßgabe der §§ 2 bis 6 betrieben werden. 
Diese Verordnung gilt auch für das Schwimmtraining, 
Schwimmkurse und Ausbildungsmaßnahmen schwimm
sporttreibender Vereine und Verbände, für die Sportaus
übung in Fitness und Yogastudios sowie in vergleich
baren Einrichtungen. 

§ 2

Allgemeine Vorgaben

(1) Wer eine öffentliche oder private Sportanlage, Sport
stätte, Tanz oder Ballettschule betreibt, hat ein Hygiene
konzept nach Maßgabe von § 14 Absatz 5 und § 10 Ab
satz 5 CoronaVO jeweils in Verbindung mit § 7 Coro
naVO und § 4 zu erstellen und eine Datenverarbeitung 
nach § 8 CoronaVO durchzuführen; die Pflicht zur Da
tenverarbeitung nach § 8 CoronaVO entfällt, wenn die 
Anlage frei zugänglich ist und ihre konkrete Nutzung 
nicht im Rahmen einer Veranstaltung im Sinne von § 10 
Absatz 7 CoronaVO erfolgt. Die Arbeitsschutzanforde
rungen der SARSCoV2Arbeitsschutzverordnung gel
ten entsprechend. 

(2) Die Pflicht zur Vorlage eines Test, Impf oder Gene
senennachweises und der Zutritt und die Teilnahme an 
den Veranstaltungen, Aktivitäten und Angeboten richtet 
sich bei den Sporttreibenden und beim Funktionspersonal 
und nach § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 CoronaVO sowie § 5 
Absatz 1 Satz 2 und 3 CoronaVO in Verbindung mit § 14 
Absatz 1 und § 1 CoronaVO, bei Besucherinnen und Be
suchern in Verbindung mit § 10 Absatz 1 und § 1 Coro
naVO; § 5 Absatz 2 und 3 CoronaVO bleibt unberührt. 
Soweit es sich um Arbeitgeber oder Beschäftigte handelt, 

bei denen direkte Kontakte untereinander und zu exter
nen Personen nicht ausgeschlossen werden können, gel
ten für die Pflicht zur Vorlage eines Nachweises § 28 b 
Absätze 1 und 3 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und 
für Selbstständige, die keine Arbeitgeber sind, § 18 Coro
naVO. Die Art des vorzulegenden Nachweises richtet 
sich nach § 5 Absatz 2 bis 4 und § 6 Absatz 1.

(3) Die Pflicht zur Überprüfung der vorgelegten Nach
weise und das Verfahren der Nachweisüberprüfung rich
tet sich nach §§ 6, 6 a CoronaVO, bei Beschäftigten nach 
§ 28 b Absatz 1 und 3 IfSG, bei Selbstständigen, die 
keine Arbeitgeber sind, nach § 18 CoronaVO.

(4) Zur Gruppe der Spitzen oder Profisport treibenden 
Personen im Sinne dieser Verordnung zählen:

1. Sportlerinnen und Sportler, die einen Arbeitsvertrag 
haben, der sie zu einer sportlichen Leistung gegen ein 
Entgelt verpflichtet welches überwiegend zur Siche
rung des Lebensunterhalts dient;

2. selbstständige, vereins oder verbandsungebundene 
Sportlerinnen und Sportler in Vollzeittätigkeit;

3. Sportlerinnen und Sportler mit Bundes oder mit 
 Landeskaderstatus;

4. Mannschaften länderübergreifender Ligen im Erwach
senenbereich;

5. Spielerinnen und Spieler der Jugend bzw. Nach
wuchsaltersklassen im Leistungsbereich (mindestens 
U15Mannschaften oder älter), deren Mannschaften in 
der höchsten länderübergreifenden Liga startberech
tigt sind;

6. professionelle Tänzerinnen und Tänzer.

(5) Für Räumlichkeiten und Orte, die für die temporäre 
Ausübung von Sport genutzt werden, gilt Absatz 1 bis 3 
entsprechend. An die Stelle des Betreibers tritt der Ver
anstalter.

(6) Der Betreiber kann die ihm nach dieser Verordnung 
obliegenden Pflichten an Dritte, insbesondere an weitere 
Sportanbieter, übertragen; seine Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Vorgaben bleibt davon 
unberührt.

(7) Nichtimmunisierte Personen im Sinne von § 5 Ab
satz 1 Nummer 1 CoronaVO, die Sport im Freien aus
üben, dürfen die Toiletten einer Sportanlage auch ohne 
Vorlage eines Testnachweises benutzen, nicht jedoch Ge
meinschaftseinrichtungen wie Umkleiden, Duschen oder 
Aufenthaltsräume, es sei denn, diese Einrichtungen wer
den für die Einzelnutzung durch eine konkrete Person 
reserviert. Die Pflicht zur Vorlage eines Test, Impf oder 
Genesenennachweises gilt nicht für kurzzeitige Aufent
halte im Innenbereich zur Wahrnehmung des Personen
sorgerechts.

(8) Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe, die ganz 
oder teilweise auf öffentlichen Straßen und Wegen, auf 
oder in öffentlichen Gewässern, im öffentlichen Luft
raum oder im öffentlichen Gelände durchgeführt werden, 
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(4) Im Hygienekonzept kann berücksichtigt werden, dass 
beim Schwimmtraining, bei Schwimmkursen und Aus
bildungsmaßnahmen schwimmsporttreibender Vereine 
und Verbände Schwimm und Trainingsutensilien des 
Anbieters oder des Betreibers verwendet werden dürfen, 
die vor der erstmaligen Verwendung und vor jeder Wie
derverwendung mit einem geeigneten Reinigungsmittel 
zu reinigen sind.

§ 5 

Sportausübung

(1) Immunisierten Personen im Sinne von § 4 Absatz 1 
Nummer 1 CoronaVO ist die Sportausübung im Freien 
und in geschlossenen Räumen ohne Einschränkung ge
stattet. 

(2) Nichtimmunisierte Personen im Sinne von § 5 
 Absatz 1 Nummer 1 CoronaVO haben den nach § 14 Ab
satz 1 CoronaVO in Verbindung mit § 1 CoronaVO für 
die Basisstufe und die Warnstufe vorgeschriebenen 
Nachweis zu führen; Absatz 3 und 4 bleiben unberührt. 
In der Alarmstufe nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
CoronaVO ist ihnen der Zutritt und die Sportausübung 
auf Sportanlagen oder in Sportstätten im Freien nach 
Vorlage eines PCRTestnachweises gestattet; in der 
Alarmstufe II nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 Coro
naVO ist der Zutritt und die Sportausübung auf Sportan
lagen oder in Sportstätten im Freien nur immunisierten 
Personen gestattet. Für mehrtägige Sportangebote für 
Kinder und Jugendliche gelten hinsichtlich der Pflicht 
zur Vorlage eines Test oder Immunisierungsnachweises 
die Regelungen der CoronaVerordnung Angebote Kin
der und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit in der 
jeweils geltenden Fassung. 

(3) Für Arbeitgeber und Beschäftigte, gelten die Zutritts
regelungen, Nachweis und Kontrollpflichten des § 28 b 
Absätze 1 und 3 IfSG. Unbeschadet ihres Beschäftigungs
umfangs ist in allen Stufen ein AntigenSchnelltest aus
reichend; dies gilt auch für nichtimmunisierte Selbststän
dige. Ehrenamtlich Tätige, bei denen direkte Kontakte 
untereinander und zu externen Personen nicht ausge
schlossen werden können, benötigen für die Ausübung 
ihrer Tätigkeit in den Fällen des § 14 Absatz 1 Nummer 3 
CoronaVO (Alarmstufen) einen Nachweis ihrer Immuni
sierung (2G), in den Fällen des § 14 Absatz 1 Satz 1 Num
mer 1 und 2 CoronaVO die dort genannten Nachweise; 
§ 28 b Absatz 1 und Absatz 3 Sätze 1 und 6 IfSG findet mit 
Ausnahme der vorzulegenden Nachweise entsprechende 
Anwendung. Für Sportlerinnen und Sportler des Spitzen 
oder Profisports im Sinne von § 2 Absatz 4 ist in allen Stu
fen ein AntigenSchnelltestnachweis ausreichend; § 5 Ab
satz 3 CoronaVO bleibt unberührt.

(4) Testungen der in Absatz 3 genannten Personen sind, 
sofern kein Testnachweis einer anderen zugelassenen 
Stelle gemäß § 5 Absatz 4 CoronaVO vorgelegt wird, in 
der Einrichtung durchzuführen und von einer weiteren 

können von den zuständigen Behörden nach den Maßga
ben des Absatzes 1 genehmigt werden. Der Veranstalter 
hat in dem von ihm ausgewiesenen Zuschauerbereich die 
Pflicht zur Datenverarbeitung nach § 10 Absatz 5 Coro
naVO in Verbindung mit § 8 CoronaVO.

§ 3 

Maskenpflicht, Abstand

(1) Während der Sportausübung und der Nutzung von 
Duschräumen besteht keine Maskenpflicht. Abseits des 
Sportbetriebs besteht in geschlossenen Räumen die 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske; im 
Freien besteht diese Pflicht nur dann, wenn davon auszu
gehen ist, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwi
schen den Personen nicht zuverlässig eingehalten wer
den kann; § 3 Absatz 2 bleibt im Übrigen unberührt.

(2) Es wird empfohlen, abseits des Sportbetriebs einen 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Perso
nen einzuhalten.

§ 4

Hygienekonzept

(1) Das nach § 2 Absatz 1 zu erstellende Hygienekonzept 
hat insbesondere die Regelung von Personenströmen und 
Warteschlangen auf Grundlage der räumlichen Kapazitä
ten zur organisatorischen Umsetzung der Abstandsemp
fehlung nach § 2 CoronaVO sowie die Darstellung der 
regelmäßigen und ausreichenden Lüftung oder Luftdes
infektion beziehungsweise filterung von Innenräumen 
und zur rechtzeitigen und verständlichen Information 
über die geltenden Hygienevorgaben zu enthalten; im 
Übrigen ist auch die Kapazität der örtlichen Infrastruktur, 
vor allem von Sanitäranlagen, Gastronomie, öffentlichem 
Personennahverkehr sowie der Individualverkehr bei der 
Erstellung des Hygienekonzepts zu berücksichtigen.

(2) Bei Veranstaltungen mit mehr als 5 000 Besucherin
nen und Besuchern muss das Hygienekonzept dem ört
lich zuständigen Gesundheitsamt vor Beginn der jeweili
gen Veranstaltung vorgelegt werden; soweit Mängel fest
gestellt werden, muss es umgehend nach den Vorgaben 
des Gesundheitsamtes angepasst werden; bei Veranstal
tungen mit weniger als 5 000 Besucherinnen und Besu
chern ist es der zuständigen Behörde auf Verlangen vor
zulegen.

(3) Bei Wettkampfserien oder bei einem Ligabetrieb 
kann der für die Heimsportstätte verantwortliche Ver
anstalter vor Beginn der Serie oder des Ligabetriebs ein 
sich auf alle folgenden Spiele und Wettkämpfe beziehen
des Hygienekonzept vorlegen; Absatz 2 gilt im Übrigen 
entsprechend, wobei sich die Zahl der Besucherinnen 
und Besucher nach der für die jeweilige Einzelveranstal
tung zu erwartenden Zahl bestimmt.
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grund der CoronaVerordnung erlassenen Rechtsverord
nungen.

§ 9

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die CoronaVerordnung Sport 
vom 21. August 2021 (GBl. S. 725), die zuletzt durch 
Verordnung vom 4. November 2021 (GBl. S. 948) geän
dert worden ist, außer Kraft.

stuttgart, den 26. November 2021

Kultusministerium

Schopper

Sozialministerium

Lucha

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 26. November 
2021 durch öffentliche Bekanntmachung des Kultus
ministeriums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkün
dungsgesetzes und trat damit gemäß § 9 Satz 1 der Ver
ordnung am 27. November 2021 in Kraft.

 

volljährigen Person zu überwachen, die deren ordnungs
gemäße Durchführung sowie das Testergebnis bestätigt. 
Für die Dokumentation der Testungen von Arbeitgebern 
und Beschäftigten gilt § 28 b Absatz 3 IfSG, für die Selb
ständigen und die ehrenamtlich Tätigen § 18 CoronaVO.

§ 6

Besucherinnen und Besucher bei Sportveranstaltungen 
und sonstigen Veranstaltungen

(1) Für die Art der von nichtimmunisierten Besucher
innen und Besucher vorzulegenden Testnachweise gilt 
§ 10 Absatz 1 CoronaVO.

(2) Die Höchstzahl der Besucherinnen und Besucher 
richtet sich nach § 10 Absatz 2 CoronaVO. Bei der Be
messung der Höchstzahl der zugelassenen Besucherin
nen und Besucher bleiben die Sportlerinnen und Sportler, 
die Beschäftigten und sonstigen Mitwirkenden an der 
Veranstaltung wie Trainerinnen und Trainer, Betreuerin
nen und Betreuer, Schieds und Kampfrichterinnen und 
richter sowie weiteres Funktionspersonal außer Be
tracht.

(3) Die Möglichkeit zur Nachverfolgung von Infektions
ketten, zum Beispiel durch die Personalisierung der Ti
ckets oder § 8 Absatz 4 CoronaVO entsprechende digi
tale Lösungen, muss gewährleistet sein; im Falle einer 
digitalen Erhebung darf eine analoge Erhebung von 
Kontaktdaten nicht ausgeschlossen sein.

(4) Erkennbar alkoholisierten Personen ist der Zutritt zu 
verwehren.

§ 7

Sportunterricht und außerunterrichtliche Schulsport
veranstaltungen

Für den Sportunterricht und für außerunterrichtliche 
Sportveranstaltungen gelten ausschließlich die Regelun
gen der CoronaVerordnung Schule.

§ 8

Gastronomische Angebote und Betrieb weiterer  
Einrichtungen

Die Zulässigkeit und Ausgestaltung

1. des gastronomischen Angebots einschließlich der 
Ausgabe von Getränken und Speisen zum sofortigen 
Verzehr,

2. des Betriebs von angegliederten Einrichtungen und 
Dienstleistungen, insbesondere Kosmetik, Massagen 
und Saunabereiche,

3. des Betriebs von weiteren Einrichtungen, insbeson
dere Einzelhandel und Souvenirgeschäfte

richten sich nach den für diese Angebote geltenden Vor
schriften der CoronaVerordnung sowie nach den auf


